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Marienparochie Den 8 Januar der Schnei
derm eister Kögel zu Nitzschwitz mit I C L Hey
der Der Schuhmacher Hemme mii I M D
Chr Schulze

Alrichsparochie Den 8 Januar der Fuhr
mann Wilde mit M A I Blanken bürg

Moritzparochie Den 8 Januar der Stein
Hauer Hartmann mit I M D Heinemann

Der Tischlermeister Freiberg mit Ch F
Hei roth

Neumarkt Den 8 Januar der Schlosser
Po mm er mit I C Hennebold Den 9
der Mühlenbescher Buscheudorf mit B Weiß
Hub n

Glaucka Den 8 Januar der Korbmacherge
selle Sachseuröder mit Ch C Sommer

Geborene

Marienparochie Den 27 October1859 dem
Bürsteusabrikant Riedrich eine T Johanne Mar
garethe Den 27 November dem Polizei Ser
geant Niedel eine T Johanne Wilhelinine Ma
rie Ein unehel S Friedrich Arthur Guido

Den 19 December dem Kutscher Hei necke eine
T Emilie Marie Dem Zeugschmidtmeister Lu
ders eine T Emilie Marie Den 29 ein
unehel S Max Richard Carl Den 39 eine
unehel T Auguste Christiane Pauline Emilie

Nlrichspqrochie Den 24 August 1859 dem
Tischlergesellen Wassermann ein S Theodor
Carl Otto Den 19 November dem Oberdiaco
nus zu St Ulrich und Pastor zu Diemitz Weicke
ein S Paul Wilhelm Den 4 December dem

Bierverleger Zimmermann eine T Wilhelmine
Antonie Caroline Emilie Den 11 dem Bar
bierherrn Krain eine T, Martha Den 12
dem Stellmacher Born schein ein S Gottlob
Carl Paul Hermann Den 17 dem Tischlermei
ster Str öd tke ein S Franz Ludwig Alwin
Den 24 dem Wagenrevisorgehülseu Deege ein
S August Ferdinand Albert Deu 26 dem
Handarbeiter Hvfsmann ein S Johann Conrad
Carl Den 29 dem Eisenbahnbeamten Her
pel ein S Carl Julius Philipp

Moritzparochie Den 14 November 1859
dem Handarbeiter Kottwitz eine T Friederike
Wilhelmine Marie Den 17 December dem Schnei
dermeister Schröder ein S Carl Wilhelm Ri
chard Den 25 dem Schneidermeister Matth a
eine T Marie Magdalene

Berichtigung Unter den Geborenen der Moritzparochie
in Nr 7 des Tageblatts muß es heißen Dem Glascr
meister Schulze eine T Sidonie Alwine Friederike
Bertha
Domkirche Den 28 December 1859 dem

Täschnermeister und Tapezierer Heine eine T
Jda Den 11 Januar 1869 dem Handarbeiter
Brendel eine T todtgeb

Neumarkt Den 13 October 1859 eine
unehel T Martha Louise Den 2V eine un
ehel T Auguste Emilie Den 23 ein unehel
S Johann Carl Max

Glaucha Den 15 November 1859 dem
Aufwärter der PensionS Anstalt des Waisenhauses
Exn er eine T Anna Auguste Bertha Den
24 December dem Fleischermeister Götze eine T
Amalie Friederike Clara

Gestorbene

Maricnparochie Den 3 Januar der Actua
rius Nöder 53 I Nervensieber Den 6 der
Klempnermeister Krumhaar 39 Z 2 M Lun



genschwindsucht Des Fleischermeisters Nau
mann S Carl Hermann 3 M 3 W 4 T
Krämpse Den 8 der Buchdrucker Schulze
49 I Lungenblutung Den 9 des SalzsiederS
Schildbach T Bertha 1 I k M Lungenläh
muug Des DrechSlermeisterS Richter S Carl
11 M Lungenentzündung

Ulrichsparochie Den 7 Januar des DrechS
lermeisterS GleitSmannn T Jda 3 I Krämpse

Den 8 des Droschkenkutschers Otto T Frie
derike 6 I 5 M Abzehrung Den 10 ein
unehel S unget, 2 W 3 T Schwäche

Moritzparochie Den 7 Januar des Hal
loren Moritz S Bernhard 1 M 2 W 3 T
Krämpse Den 8 des Professors vr Bind seil
Ehefrau 55 I 1 M UnterleibSleiden

Stadtkraukendaus Den 3 Januar der
Almosengenosse Sier schieben 63 I Entkrästuug

Den 7 der Korbmacher und Almosengenosse
Kramer 48 I 2 M Entkräftung Den 9
der Handarbeiter nnd Almosengenosse Allner 67
I gastrisches Fieber Der Dienstknecht Schulze
2V I 3 M in Folge körperlicher Verletzung durch
Ueberfahren

Domkirche Den il Januar 18kl des
Handarbeiters Br endet T todtgeb

Neumarkt Den 5 Januar des Fleischer
meisters Traut mann T Hedwig 1 I 4 M
Gehirnentzündung

Glaucha Den 4 Januar des Handarbeiters
Zabel S Otto 1 M 1 W 1 T Schwäche
Den 5 der Maurergeselle August in 22 I 2
M Unterleibsentzündung in Folge einer Quetschung

Herausgegeben im Namen der Armendirection

von Dr Tckftlill

Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Wir finden uns veranlaßt die nachstehenden

Bestimmnngen des die hiesige städtische Wasserkunst
betreffenden Regulativs vom 18 Juni 1819 mit
dem Bemerken in Erinnerung zu bringen daß mit

Rücksicht auf die nach Maaßgabe der LeistungSfä m
higkeit der Wasserkunst ein für allemal fest normirte v
Anzahl der Privatröhrwasser eine Vermehrung der in
selben nicht und eine Erlangung einer Röhrwasserge n
rechtigkeit nur im Wege des Ankaufs einer solchen in
von einem derzeit Berechtigten zulässig ist daß aber Z
diesen Falls uns von dem bezüglichen Abkommen ai
zur weiteren Veranlassung Anzeige zu machen und
unsere Genehmigung zur Verlegung des AuSlanf u
standes nachzusuchen ist

7 Da bisher die Wassermenge welche ü
einem jeden Röhrwasserberechtigten zusteht so gut
als gar nicht festgesetzt gewesen indem in den alte g
steu desfallsigen Verhandlungen nur von der Stärke
des Strahls noch obenein auf eine höchst unbe
stimmte Weise von der Geschwindigkeit des Was
sers im Querschnitt desselben aber nirgends die Rede
ist während es hieraus eben so sehr als auf die
Stärke des Strahls ankommt so wird hierdurch ein
für allemal auf so lange als die Stadtwasserkunst
in ihrem jetzigen Stande erhalten werden kann fest
gesetzt daß jeder Röhrwasserberechtigte in jeder
Secunde

Drei Taufendel Cubikfuß
während zweimal zwölf Stunden in jedem Tag
und Nacht oder in jeden 24 Stunden erhalten soll

8 Da wie schon vorher erwähnt hierbei
die Stärke des Strahls in der Ausflußöffnung
nicht allein in Betracht kommt vielmehr auch auf
die tiefere oder höhere Lage der Ansflußöffnungen
Rücksicht genommen werden mnß dergestalt daß
die Strahle in tiefer liegenden AuSflußöffnungen
schwächer sein müssen als die in höher liegenden
wenn sie in einerlei Zeit eben so diel Wasser liefern
sollen alö die letzteren so wird es nöthig ein
Mittel ausfindig zu machen wodurch zu jeder Zeit
mit möglichst geringer Weitläufigkeit ausgemittelt
werden kann ob ein jeder Röhrwasserberechtigte
wirklich so viel Wasser erhält als ihm nach den
obigen Bestimmungen zukommt

K 9 Zu diesem Ende wird anstatt der bis
herigen aus sehr alten Zeiten herrührende bei der
hiesigen Wasserkunst als Jnventarienstück vorhande
nen sogenannten Wasserwaage welche nur zur Be
stimmung der Stärke des Strahls keineswegeS
aber der Geschwindigkeit desselben hat dienen kön
nen nnd deshalb gänzlich außer Gebrauch gesetzt
werden muß ein ganz neues Instrument eingeführt
werden

19 Ein solches Instrument wird eine cy
lindrische zwei und einen halben Zoll im Durch



Messer weite zwei Fuß hohe an dem einen Ende
verschlossene Röhre von Kupfer oder Eisenblech sein
in welcher in der gekrümmten Oberfläche eine Ei
nen Viertel Zoll im Durchmesser weite von der
innern Seite der großen Röhre an einen Viertel
Zoll lange ebenfalls cylindrische Röhre dergestalt
angebracht ist daß die Unterkante derselben
t Fuß 1V Zoll 8 Linien 6 Skrupel 1, Quarten

unter dem obern Rande des Gesäßes oder
1 Zoll 3 Linien 5 Skrupel Quarten

über dem Boden desselben befindlich ist
11 Ein solches Instrument wird auf fol

gende Weise gebraucht
zuvörderst wird die im vorigen beschriebene

Ausflußröhre am Boden desselben blos mit einem
Finger wasserdicht zugehalten und so mit der
oberen Oeffnung nnter die Ausgußrohre eines
RöhrwasserS dessen Stärke gemessen werden soll
gebracht

daraus wird dasselbe bis zum Rande gefüllt
während immer die kleine Abflußröhre verschlossen
zn halten ist

sobald das Instrument bordvoll wird der Fin
ger von der kleinen vorgedachten Abflußröhre weg
genommen und somit dem darin befindlichen
Wasser freier Abzug verschafft während die obere
Oeffnung jedoch nnter der AuSgußröhre bleibt
und aus der letztern fortwährend Zufluß erhält

sobald nun der Wasserspiegel im Instrument
sich senkt und fortwährend mehr oder weniger
unter dem obern Rande bleibt wobei derselbe
nach höchstens einer Minute sich in einerlei Höhe
erhalten in den BeharrungSstand kommen wird
so ist dies ein Zeichen daß das Röhrwasser des
sen Stärke gemessen wird zu schwach läuft und
daß mithin der zugehörige Hahn weiter aufge
dreht werden muß Sobald aber bei übrigens
gleichem Verfahren das Wasser über den Bord
des Instrumentes fortwährend überströmt so ist
der Zufluß zu stark und der gedachte Hahn muß
weiter zugedreht werden Nur wenn das Instru
ment sich bei dem vorgedachten Verfahren bord
voll hält ist der Zufluß der richtige

15 Damit ein jeder Röhrwasserberechtigte
sich täglich und so oft er es nur wünscht überzeu
gen könne ob ihm so viel Wasser zufließe als er
nach den Bestimmungen tdes 7 erhalten soll so
wird eS jedem Röhrwasserberechtigten freigestellt
sich anf seine Kosten ein Instrument von der 10
beschriebenen Art allenfalls von ganz gewöhnlichem
Eisenblech machen zn lassen

Da indessen kleine Fehler in den Abmessungen
eines solchen schon bedeutende Abweichungen hervor
bringen so wird um unnütze Streitigkeiten zu ver
meiden hiermit festgesetzt daß Klagen über Man
gel an Wasserfluß in sofern sie sich nf die Anwen
dung eines solchen PnvatwassermaaßeS gründen
nur dann angenommen werden sollen wenn dasselbe
nach vorgängiger Prüfung durch dcn Stadtbaumei
ster mit dem RathSwappen am obern Ende bezeich
net worden ist

16 ES versteht sich von selbst daß jede
Klage über Mangel an Wasserznfluß als ungegrün
det zurückgewiesen werde muß sobald die Veran
lassung dazu eine Schadhaftigkeit an der Haupt
strecke ist anS welcher daS Röhrwasser über wel
ches Klage geführt wird seinen Wasservorrath er
hält ES kann aber jeder Berechtigte in der Regel
dadurch unnütze Beschwerden vermeiden daß er be
vor er eine solche erhebt sich überzeugt ob seine
Nachbarn welche mit ihm an einerlei Hauptstrecke
liegen nicht zugleich mit ihm Mangel an Röhrwas
ser leiden und in einem solchen Falle wenn er
nicht ganz gewiß vom Gegentheil überzeugt ist an
nimmt daß die Hauptstrecke schadhaft sei

17 Damit ein jeder Hausbesitzer stets wis
sen könne in welchen Stunden jedes Tage sein
Röhrwasser laufen muß wird hiermit ein für alle
mal festgesetzt daß

1 die Oberröhre und die Sandbergröhre jedes
mal von Morgens 6 Uhr bis znm Mittage
und von Abends 6 Uhr bis Mitternacht

2 die Unterröhre und die Marktröhre jedesmal
von Mitternacht bis Morgens um 6 Uhr und
von Mittag bis Abends um 6 Uhr laufen
müsse

h 18 Damit die durch den vorigen K fest
gesetzte Ordnung niemals nnterbrochen werde so ist
dem Röhrmeister auf das Strengste zur Pflicht ge
macht daß in dem einen oder dem andern Zeitraume
für eine oder die andere Röhre das wegen einer
Reparatur nicht zu gebrauchende Wasser nicht auf
eine andere Hauptstrecke welche zu der Zeit gerade
nicht gespeist werden soll zu geben vielmehr lieber
so lauge als die Reparatur dauert das Druckwerk
schwächer gehen zn lassen und im Nothfälle sogar
daS überflüssige Wasser durch die Abfallröhre im
Kunstthurme fortzuschaffen nnd wird derselbe im
ContraventionS Fall in eine Strafe von Zwei Tha
ler genommen werden

tz 19 Da ferner zum größten Nachtheil der
Röhrwasserberechtigten selbst bisher leider nur zu sehr
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üblich gewesen ist dem Nöhrkiiecht ein Trinkgeld
zu geben um dadurch denselben zu bestimme den
Hahn weiter aufzudrehen als sich gehört so wird
solches hierdurch Jedermann bei Zwei Thaler irre
misstbler Strafe auf das Strengste untersagt wo
bei dem Pnblico die Zustcherung ertheilt wird daß

jedem solchen Falle der Nöhrkiiecht in eben so
große Geld oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe
genommen werden wird

Halle den I Januar 1860
Der Magistrat

Beschluß
Auf den Antrag des in dem Konkurse über

das Vermögen des Holzhändiers Heinrich Jor
dan zu Troth a bestellten einstweilige Verwalters
Kaufmann Carl Pxichmann hier und

in Erwägung
daß durch den Konk rseröffnuugsbeWuß vom 2
December v I der Tqg der Zahlungseinstellung
zwar auf den l dess Monats und Jahres festge
setzt wp/den

daß jedoch nach der durch amtliche Bescheini
gung des Rechts Anwalts v Vielen unterstütz
teu Angabe des Koi usKverwalte s schon iu deu
Mo,iateu Januar März und April 185g Wechsel
Proteste Mangels Zghlung von dem Holzhändler
Pfeiffer dem Zmynermeister Schreck und dem
Holzhändler Schuboth gegen den Gemeinschnld
ner erhoben sind derselbe auch im Mai 1859 mit
dem Holzhändler Rosenberger wegen dessen fäl
liger Fordernngen über Bewilligung von Terminal
zqhlungen auf beinahe 5 Jahre hinaus sich verei
nigjt hat mithin Umstände vorliegen welche nach
H 113 der Kouk Ordg annehme lassen daß der
Gemeinschuldner schon damals im Zustande der Zah
lungsunfähigkeit sich befunden hat

daß demnach auf Grund dieser Ermittelungen
d r Tag der Zahlungseinstellnng gemäß K 122
Alm 3 der Konk Ordg einer anderweiten Be
stimmung bedarf uud feine Festsetzung auf den ge
statteten frühesten Zeitpunkt nämlich 6 Monate vor
der Konkurseröffnung gerechtfertigt erscheint

hat daß König KreiSgericht zu Halle a/S
I Abtheilung beschlossen

daß der Tag der Zahluugseiustelluiig im c
Iordan scheu Konkurje hiermit anderipeit auf
de 2 Juni 1 vou AmtSwegen feslzusctz n

Halle g/S den 6 Januar 1860
Kvnigl KreiS Gericht I Abtheilung

A u ct i o n
Donnerstag den 19 Januar Nachmittag 1 Uhr

versteigere ich großer Berlin Nr 14 versch So
pha s Schreibseeretaire Instrumente Küchen
schränke Spiegel Bilder Bettstellen Tische Stühle
Taschen u Wanduhren u recht v a S

Ich bin alltäglich Nachm 2 u Abends 6 Uhr
zur Empfangnahme vo Sachen aller Art in mei
nein Locale anwesend

Hoppe Anet Eommiss u ger Taxator

Gummischuhe französische t killn
Grüne und gelbe Erbsen so wie reine

Linsen alles vorzüglich gut kochend empfiehlt
Robert Lehmann

Rügenwalder Gänseschmalz
Ä Pfund Sgr von delicatem Geschmack

hielt KsgMErde und Kies zum Ausbessern der Wege
c sich sehr gut eignend ist srei abzufahren beim

Maurermeister HMt reMr
Kapcllengasse Nr 17

Ein Haus für Tischler Mechaniker Drechsler
Schlosser ist gegen 1000 Anzahlung zu verkau
fen desgl verschiedene andere namentlich neuer
baute Häuser A Linn Lücke Nr 9

Echte Brust Kräuter Bonbons und
echten Matz Zucker in Platten täglich frisch
zum billig sten Fabrikpreise N anni scbe Str S

Vlannische Str Nr 3 täglich fr Auf
läufer k Stück 6

Schroten schuhe vorr äthig gr Brauhausgasse 16

Einen 1 2 jährigen grvßcn Affenhund
männl Geschl kaust

Graff Nat hhausgasse Nr 3
Gute Speise Kartoffeln sind wieder angekom

men ü Metze 1 2
Schmeerstraße Nr 9 im Keller

Lon heute ab täglich frische Pfannkuchen
Leipziger Straße Nr 19 bei B randt

Gute Federbetten Bettstellen zwei Kleider
schränke sind billig zu verkaufen

Leipziger Straße N r 7 1 Trepp e
Ein kleines Haus zu verkaufen

kleiner Sandberg Nr 10

Druck der Waisenhaus Buchdruckern Beilage
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